
2. Satzung 

Zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden vom 

05.06.2012 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds, GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434) und des § 3 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121) hat 

der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 

folgende Satzung zur Änderung der Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Neuenkirchen-

Vörden vom 05.06.2012 beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

§ 7 Abs. 3 der Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in der Fassung 

vom 12.05.2015 wird wie folgt geändert: 

 

§ 7  

Steuersätze 

 

(3) Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 6 Nr. 7 und 8 beträgt der Steuersatz 20 v. H. 

des Einspielergebnisses. 

 

Artikel 2 

 

Diese Änderung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 

 

Neuenkirchen-Vörden, den 12.12.2017 

 

 

Gemeinde 

Neuenkirchen-Vörden 

 

 

Brockmann 

Bürgermeister 

 

 

 

Vorstehende Satzung wird am 19.12.2017 auf der Homepage der Gemeinde 

Neuenkirchen-Vörden unter www.neuenkirchen-voerden.de bereitgestellt.  


